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Kaufbeuren, 03.07.2023 

  
 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung  
(§ 4 Baugesetzbuch) 

 

1. Gemeinde  86869 Oberostendorf, Kirchstraße 7 

  Flächennutzungsplan    

  Bebauungsplan Nr. 21                                                                mit Grünordnungsplan 

 
„Gemeinbedarfszone Nord mit Bauhof, Feuerwehr und Sportanlagen  

im Ortsteil Oberostendorf“ 

  mit Umweltbericht       
 dient der Deckung dringenden Wohnbedarfs ja     nein 

  Satzung über den Vorhabens- und Erschließungsplan 

  Sonstige Satzung 

  Frist für die Stellungnahme: 14.07.2023 (§ 4 BauGB) 

 Frist: 1 Monat (§ 4 Abs. 2 BauGB-MaßnahmenG) 
 

2. Träger öffentlicher Belange 
 

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten (AELF) Kaufbeuren 

Am Grünen Zentrum 1 

87600 Kaufbeuren 

 

Tel. 08341 9002-0 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft  

und Forsten (AELF) Kaufbeuren 

- Bereich Forsten - Außenstelle Füssen - 

Tiroler Str. 71 

87629 Füssen 

Tel. 08341 9002-0 

 

 Name / Stelle des Trägers öffentlicher Belange (mit Anschrift und Tel. Nr.) 

2.1  Keine Äußerung 

2.2 

 
 Ziele der Raumordnung u. Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösen 

2.3 

 

 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des 

 Sachstands 
 



 Seite 2 von 2 

 

2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der  
Abwägung nicht überwunden werden können (z. B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen) 

 Einwendungen 

 
 Rechtsgrundlagen 

 
 Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

2.5 
 Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, 

 gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 

Bereich Forsten: 

Es ist kein Wald unmittelbar betroffen, daher bestehen keine Einwände.  

 

Hinweis: Für den Fall, dass die Ausgleichsfläche FlNr. 114 eingezäunt werden sollte, wird 

eine Abstimmung im Vorfeld mit dem benachbarten Waldbesitzer empfohlen. Ggf. kann 

dieser vorab waldbauliche Maßnahmen treffen und abgestorbene Bäume entnehmen, die 

auf den möglichen Zaun und die Pflanzungen fallen könnten. 

 

Bereich Landwirtschaft: 

Es bestehen keine generellen Einwendungen. 

Die verbleibenden Feldstücke Fl.nr. 601, 605 Gemarkung Lengenfeld sind arbeitswirt-

schaftlich nur noch schwierig zu bewirtschaften. Daher wird davon ausgegangen, dass 

diese langfristig der gleichen Umnutzung zugeführt werden.  

 

Hinweis: 

Bei der Ausgestaltung der Gesamt-Ausgleichsfläche Fl.nr. 114 Gem. Unterostendorf 

sollte darauf geachtet werden, dass am Nordosteck durch eine entsprechende niedrige 

Bepflanzung langfristig ein ausreichendes Sichtdreieck erhalten bleibt. Hier sollte zumin-

dest für landwirtschaftliche Traktoren bezüglich Sichthöhe und überlangem Frontüber-

stand (inclusive Frontanbaugeräte) ein gutes, sicheres und zügiges Einfahren gewährleis-

tet werden können. Bei der Bepflanzung der Wegeränder sind ausreichend Abstand zum 

Feldweg einzuhalten. Durch entsprechende Pflanzenauswahl ist darauf zu achten, dass 

häufiges Zurückschneiden unterbleiben kann 

 

2.6 Beteiligung bei Einzelgenehmigungsverfahren nach BayBO Art. 69 
 

  ja   nein 

 

 
 

 Füssen, 26.06.2023 gez. 
 _____________________________ _______________________________ 

 Ort, Datum  
 
 

 Kaufbeuren, 15.06.2023 gez. 
 _____________________________ _______________________________ 

 Ort, Datum 
 

 
 



 

 
Wasserwirtschaftsamt 

Kempten     

    
 

WWA Kempten - Postfach 26 44 - 87416 Kempten 
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Standort 
Rottachstr. 15 
87439 Kempten 

Telefon / Telefax 
+49 831 52610-0 
+49 831 52610-216 

E-Mail / Internet 
poststelle@wwa-ke.bayern.de 

www.wwa-ke.bayern.de 
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23-006 - Oberostendorf - BP Nr. 21 „Gemeinbedarfszone Nord mit Bauhof, 
Feuerwehr und Sportanlagen im Ortsteil Oberostendorf" - Vorentwurf 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
zu o. g. Bebauungsplan nehmen wir wie folgt Stellung: 

 
1. Altlasten  

Innerhalb der Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind 

keine Altlastverdachtsflächen oder sonstige schädlichen Bodenveränderungen be-

kannt.  

 

2. Niederschlagswasser 

Für den Neubau Feuerwehrhaus läuft bereits das Baugenehmigungsverfahren. Die 

im Bauantrag vorgesehene Niederschlagwasserbeseitigung der Verkehrsflächen 

mittels Sickerschächten widerspricht dem BPP und wurde von uns im Baugenehmi-

gungsverfahren bemängelt. 
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3. Grundsätzliche & aktuelle Hinweise für Gemeinde, Planer & Bauherr 

 Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen. 

 Bebauungen sind auch fernab von oberirdischen Gewässern vielfältigen Gefahren durch 

Wasser (Starkregen, Sturzfluten, hohe Grundwasserstände, Kanalrückstau) ausgesetzt. 

Die Vorsorge gegen derartige Ereignisse beginnt auf Ebene der Bauleitplanung!  

 Zum Schutz vor eindringendem Abwasser aus der Kanalisation in tiefliegende Räume 

sind geeignete Schutzvorkehrungen vorzusehen, z. B. Hebeanlagen oder Rück-

schlagklappen. 

 Das Erdgeschoss der Gebäude, sowie Lichtschächte, Öffnungen und Treppenab-

gänge sollten zur Sicherheit vor Wassergefahren daher deutlich über dem vorhande-

nen Gelände bzw. über dem jeweiligen Straßenniveau liegen. Alles unter dieser Ebe-

ne sollte wasserdicht sein. Im Einzelfall ist auch die Geländeneigung und Gebäude-

anordnung bei der Risikoanalyse zu beachten. 

 Des Weiteren empfehlen wir einen Hinweis für Planer und Bauherren aufzunehmen, 

unabhängig von der Gewässernähe oder den bisher bekannten Grundwasserstän-

den, einen Keller wasserdicht und auftriebssicher auszuführen. Das bedeutet, dass z. 

B. alle Leitungs- und Rohrdurchführungen dicht sein müssen. Besonderes Augen-

merk ist dabei auch auf die geeignete Planung und Ausführung von Kellerabgängen, 

Kellerfenstern und Lichtschächten, sowie Haus- und Terrasseneingängen zu legen. 

Tiefgaragenabfahrten sind so auszubilden, dass die Tiefgarage und der Keller nicht 

durch Starkregen oder hohe Grundwasserstände geflutet werden 

 Broschüre „Wassersensible Siedlungsentwicklung“ grüne & blaue Infrastruktur“ 

Empfehlungen für ein zukunftsfähiges und klimaangepasstes Regenwassermanagement 

in Bayern: https://www.bestellen.bayern.de/shoplink/stmuv_wasser_018.htm 

„Wassersensibles Planen und Bauen - Bayerische Architektenkammer (byak.de) 

 Arbeitshilfe: Hochwasser- und Starkregenrisiken in der Bauleitplanung, Eine pragmati-

sche Anleitung für Kommunen und deren Planer 

Arbeitshilfe: Hochwasser- und Starkregenrisiken in der Bauleitplanung - eine pragmati-

sche Anleitung für Kommunen und deren Planer (bayern.de) 

 naturnahe Regenwasserbewirtschaftung  

https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_88_umgang_mit_regenwasser.pdf 

 

weitere Links: 

o Bayerisches Bauministerium: Klimasensibler Umgang mit Niederschlagswasser in der 

Bauleitplanung (bayika.de) 

Schreiben vom 27.07.2021 des Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und 

Verkehr mit dem Titel: 

Klimasensibler Umgang mit Niederschlagswasser in der Bauleitplanung; insbesondere:  

https://www.bestellen.bayern.de/shoplink/stmuv_wasser_018.htm
https://www.byak.de/aktuelles/newsdetail/wassersensibles-planen-und-bauen.html
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/hochwasser/doc/arbeitshilfe.pdf
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/hochwasser/doc/arbeitshilfe.pdf
https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_88_umgang_mit_regenwasser.pdf
https://www.bayika.de/de/aktuelles/meldungen/2021-07-27_Bayerisches-Bauministerium-Klimasensibler-Umgang-mit-Niederschlagswasser-in-der-Bauleitplanung.php
https://www.bayika.de/de/aktuelles/meldungen/2021-07-27_Bayerisches-Bauministerium-Klimasensibler-Umgang-mit-Niederschlagswasser-in-der-Bauleitplanung.php
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- Klimabezogene Festsetzungen im Bebauungsplan betreffend Umgang mit Nie-

derschlagswasser (u.a. „Zisternenpflicht“) 

- Ermittlung der Grundfläche in Bezug auf „Steingärten/Schotterflächen“ 

o b4-1524-2-7_stmuv_stmi_gag__002___reinschrift_.pdf (bayern.de) 

Schreiben vom 19.11.2021 vom StMI und StMUV mit dem Titel: Impulse für einen nach-

haltigen Umgang mit Niederschlagwasser durch Einführung einer gesplitteten Abwasser-

gebühr 

 

 

Das Landratsamt Ostallgäu erhält einen digitalen Abdruck dieses Schreibens. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

https://www.innenministerium.bayern.de/assets/stmi/kub/kommunen/b4-1524-2-7_stmuv_stmi_gag__002___reinschrift_.pdf
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